
Geld aus der Region
für die Region:

Bürgerstiftungen als
alternativer Weg der
Projektfinanzierung



Was ist eine Stiftung?

Begriffsmerkmale:

• Vermögen, Zweck, Organisation, Dauer, Stifterwille
maßgeblich, Autonomie

• Pflicht zum Erhalt des Grundstockvermögens
• Nur mit den Erträgen u. Spenden werden die Zwecke

verfolgt
• Existenzsicherung der Stiftung auf Dauer
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Funktionsweise einer Stiftung
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Organisation einer Stiftung



1996: Gründung der Stadtstiftung 
Gütersloh

1997: Gründung der 
Bürgerstiftung Hannover

Pioniere der Bürgerstiftungsbewegung

Heute gibt es 
knapp 210 Bürgerstiftungen 

in Deutschland
Stiftungskapital: 100 Mio. Euro
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Bürgerstiftungen mit dem Gütesiegel in Deutschland



Die 10 Merkmale einer BürgerstiftungDie 10 Merkmale einer Bürgerstiftung

Eine Bürgerstiftung ist danach eine unabhängige, autonom

handelnde, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger
mit möglichst breitem Stiftungszweck. Sie engagiert sich

nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen in einem

geographisch begrenzten Raum. Sie unterstützt mit ihrer
Arbeit bürgerschaftliches Engagement.
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Bürgerstiftungen mit Gütesiegel
müssen zehn Voraussetzungen erfüllen



• ist eine Stiftung von Bürgern für Bürger

• verfolgt eine Vielzahl von Zwecken auf einem
regional begrenzten Gebiet

• ist unabhängig und selbständig

• fördert bereits vorhandenes bürgerschaftliches
Engagement – und greift neue Projektideen auf

• ist der erste Ansprechpartner der Bürgerinnen und
Bürger vor Ort, wenn sie sich engagieren wollen

Eine Bürgerstiftung...

Was ist eine Bürgerstiftung? – Definition



30 Bürgerstiftungen mit Regionalbezug



Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald: Spreewaldhöfe



Bürgerstiftung Parchim: Räuber Vieting



Bürger.Stiftung.Halle: Halle hat Talent



Bürgerstiftung zivita: Aktiv im Ehrenamt
in Zittau und Umgebung



Das neue Stiftungssteuerrecht

• Der Sonderausgabenabzugsbetrag für Zuwendungen in das
Grundstockvermögen von gemeinnützigen Stiftungen erhöht sich von
307.000 Euro auf eine Million Euro und gilt nun auch für Zustiftungen
nach dem ersten Gründungsjahr.

 
• Die Höchstgrenze für den Spendenabzug von bisher 5 bzw. 10 % des

Gesamtbetrages der Einkünfte erhöht sich auf einheitlich 20 % (§ 10b
Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG); Spenden sind nun unbegrenzt
vortragsfähig, dafür entfallen der pauschalierte Sonderausgabenabzug
i.H.v. 20.450 € und die Großspendenregelung.

• Gründet ein Unternehmen eine Stiftung oder spendet es, kann es statt
bisher zwei nunmehr vier Promille der Summe der gesamten Umsätze
und aufgewendeten Löhne und Gehälter eines Jahres als
Sonderausgaben steuerlich geltend machen.



Rechtsfähige Stiftung

Man nehme…
mindestens 50.000 €
Stiftungsgeschäft; Stiftungssatzung (Zweck, Gremien etc.)

und gehe…
zur Stiftungsaufsichtsbehörde ( Senatsverwaltung für Justiz)
zum Finanzamt: Beantragung des Freistellungsbescheides

Weitere Infos zur Gründung: www.Stiftungen.org



Treuhandstiftung

• oder auch: „fiduziarische Stiftung, „nichtrechtsfähige Stiftung“,
„unselbständige Stiftung“

• die „kleine Lösung“; mindestens ca. 10.000 €
• kaum Verwaltungsaufwand
• eigene Namensgebung möglich
• das Stiftungskapital ist getrennt vom Vermögen der

Trägerstiftung zu verwalten
• der Stifter genießt alle Steuerlichen Vorteile, wie sie bei

Gründung einer rechtsfähigen Stiftung gewährt werden (also
insbesondere auch den Abzugsbetrag von 1 Mio. €)



Inititiativkreis

Vorraussetzung: Kleine hochmotivierte Gruppe mit unterschiedlichen
Kompetenzen, überzeugt von der Idee - Freude am Stiften!

Aufgaben des InitiativkreisesAufgaben des Initiativkreises

• Formulierung des Selbstverständnisses der späteren 
Stiftung

• Suche nach Gründungsstiftern & Aufbau der Infra-
struktur; Bereitstellen einer ersten Anlaufstelle

• Öffentlichkeitsarbeit

• Entwurf der Stiftungssatzung

• Abstimmung der Satzung mit den Stiftern

• Vorschläge für die Besetzung der Gremien

• Verwaltung der bereits eingegangenen Gelder bzw. 
Verpflichtungserklärungen
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Bürgerbrunch in Brunchschweig





Dr. Burkhard Küstermann, LL.M.

Leiter Initiative Bürgerstiftungen
Haus Deutscher Stiftungen
Mauerstraße 93
10117 Berlin
Tel.: 030 - 89 79 47 90

Kontakt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


